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EU-Pläne für einen CO2-Grenzausgleich
Das CO2-Grenzausgleichssystem der EU kann die Verlagerung der Produktion bzw. von 
Emissionen in Drittländer nur zum Teil verhindern. Es wird sehr hohe Kosten verursachen, 
nicht zu einer kosteneffi  zienten Emissionsreduktion beitragen und kaum Anreize für Dritt-
länder schaff en, ihre Emissionen zu reduzieren. Das System ist nicht WTO-konform und wird 
deshalb Anlass zu handelspolitischen Streitigkeiten und Konfl ikten geben, unter denen vor 
allem Deutschland mit seinen hohen Exportüberschüssen zu leiden haben wird. Es spricht 
vieles dafür, das vorgeschlagene System nicht zu realisieren und die Wettbewerbsnachteile 
europäischer Unternehmen weiter durch die teilweise kostenlose Zuteilung von ETS-
Zertifi katen auszugleichen.
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Vor dem Hintergrund des Übereinkommens von Paris 
2015, in dem sich die Vertragsparteien dazu verpfl ichtet 
haben, die Erderwärmung auf deutlich unter 2,0 °C, wenn 
möglich auf 1,5 °C über dem durchschnittlichen Tempera-
turniveau der Zeit zwischen 1850 und 1900 zu begrenzen, 
hat sich die EU im Rahmen des EU-Green-Deal von 2019 
das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Als 
Zwischenziel sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen 
um 55 % gegenüber den Emissionen von 1990 gesenkt 
werden. Um diese im Europäischen Klimaschutzgesetz 
festgeschriebene Zielvorgabe einzuhalten, hat die EU-
Kommission unter dem Titel „Fit for 55“ ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket vorgeschlagen.

Prominenter Teil dieses Pakets ist die Einführung eines 
CO2-Grenzausgleichssystems, das schon bei der Vor-
stellung des EU-Green-Deal angekündigt worden war. 
Mithilfe dieses neuen Instruments will die EU künftig der 
Gefahr des „Carbon Leakage“ begegnen. Darunter ver-
steht man die Verlagerung von CO2-Emissionen, „wenn 
als Folge eines unterschiedlichen Ambitionsniveaus in 
der Klimapolitik Unternehmen in bestimmten Sektoren 
und Teilsektoren der Industrie ihre Produktion in andere 
Länder mit weniger strengen Emissionsvorschriften ver-
lagern oder es wegen solcher Unterschiede dazu käme, 
dass Einfuhren aus solchen Ländern gleichwertige, aber 
weniger THG-emissionsintensive Erzeugnisse ersetzen“ 
(EU-Kommission, 2021c, 3). Denn durch eine strengere 
Klimapolitik erleiden die EU-Produzenten gegenüber ih-

ren Wettbewerbern außerhalb der EU Kostennachteile, 
sodass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt.1 

Die Gefahr des Carbon Leakage wird zunehmen, da sich 
durch die ehrgeizige Klimapolitik der EU die Kosten für 
CO2-Emissionen innerhalb der EU weiter erhöhen und 
damit die Kostenvorteile von Emittenten außerhalb der 
EU, die keiner oder einer weniger strengen CO2-Beprei-
sung unterliegen, weiter vergrößern werden. „In diesem 
Zusammenhang wird ein CO2-Grenzausgleichssystem 
vorgeschlagen, dessen übergeordnetes Ziel es ist, dem 
Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen zu begegnen 
und den Klimawandel zu bekämpfen, indem die THG-
Emissionen in der EU und weltweit gesenkt werden“ (EU-
Kommission, 2021c, 3). 

Bislang wurde diesem Risiko durch zwei andere Maßnah-
men begegnet: durch die teilweise kostenlose Zuteilung 
von Emissionszertifi katen im Rahmen des EU-ETS und 
durch Kompensationszahlungen auf nationaler Ebene 
zum Ausgleich gestiegener Stromkosten gemäß dem Bei-
hilferecht der EU. Die Kommission beurteilt insbesonde-
re die kostenlose Zertifi katszuteilung kritisch und fordert 
auch deshalb den Übergang zu dem neuen System.

1 Die Kommission spricht zwar nur vom CO2-Grenzausgleichssystem 
und vom Preis von CO2 bzw. von Karbon, das vorgeschlagene System 
soll aber nicht nur für CO2, sondern (zumindest für bestimmte Waren-
gruppen) auch für andere Treibhausgase gelten – nämlich Distickstoff -
oxid bei der Düngemittelherstellung und perfl uorierte Kohlenwasser-
stoff e bei der Aluminiumproduktion (EU-Kommission, 2021a, 1, 4).
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Idealtypischer CO
2
-Grenzausgleich

Bevor der Vorschlag der EU-Kommission gewürdigt wird, soll 
kurz dargelegt werden, wie ein CO2-Grenzausgleich theore-
tisch beschaff en sein müsste – und ob und wie ein solcher 
sich mit den Regeln der WTO vereinbaren lässt. Zu diesem 
Zweck sei angenommen, dass im Inland die bei der Güter-
produktion entstehenden CO2-Emissionen belastet und die 
hergestellten Güter folglich entsprechend ihrer CO2-Intensi-
tät verteuert werden. Dies kann durch eine Steuer oder, wie 
im Fall des EU-ETS, durch ein Zertifi katssystem geschehen.

Zur Verhinderung von Carbon Leakage müssen einerseits 
Importe derselben CO2-Bepreisung wie im Inland herge-
stellte Güter unterworfen und andererseits Exporte von 
dieser Bepreisung entlastet werden. Zu diesem Zweck 
müssen alle bei der Produktion entstehenden Emissionen 
erfasst werden – sowohl die vom Produzenten selbst ver-
ursachten Emissionen als auch die durch Vorprodukte oder 
die bei der Erzeugung der in der Produktion eingesetzten 
Energie entstandenen Emissionen. Multipliziert man die-
se CO2-Intensität mit dem im Inland geltenden CO2-Preis, 
dann erhält man die absoluten Be- bzw. Entlastungsbe-
träge. Bei der Belastung der Importe müssten eventuell im 
Ausland existierende CO2-Bepreisungen nur dann berück-
sichtigt werden, wenn das Ausland keinen entsprechenden 
Grenzausgleich durchführt. Wichtig ist ein symmetrisches 
Vorgehen: Es müssen sowohl Importe belastet als auch 
Exporte entlastet werden. Andernfalls, d. h. wenn nur die 
Importe belastet werden, lässt sich keine Wettbewerbsneu-
tralität herstellen und es besteht weiterhin die Gefahr, dass 
die exportorientierte Produktion ins Ausland verlagert wird.

Dieses idealtypische Ausgleichssystem entspricht von der 
Konstruktion her dem Mehrwertsteuersystem nach dem 
Bestimmungslandprinzip, bei dem Importe an der Grenze 
belastet und Exporte an der Grenze entlastet werden. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass international unter-
schiedliche Mehrwertsteuersätze nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen führen und jedes Land weitestgehend auto-
nom bei der Wahl seines Mehrwertsteuersatzes ist.

Damit ein CO2-Grenzausgleich einen WTO-konformen 
Steuer grenzausgleich im Sinn von Art. II Absatz 2(a) darstellt, 
muss sich der Ausgleich auf eine inländische Steuer oder 
Abgabe beziehen, die (direkt oder indirekt) auf inländische 
Güter erhoben wird (Art. III Absatz 2). Die CO2-Bepreisung 
muss also in Form einer Steuer auf die Güter erfolgen, die 
zum Zeitpunkt des Verkaufs oder des Inverkehrbringens er-
hoben wird; es muss sich also um eine Verbrauchsteuer bzw. 
um eine indirekte Steuer im engeren Sinn handeln. Für eine 
solche CO2-Verbrauchsteuer könnte problemlos im Einklang 
mit dem GATT ein Grenzausgleich analog dem Mehrwert-
steuerausgleich durchgeführt werden (Quick, 2020, 570).

Falls eine CO2-Steuer nicht an den Konsum, sondern an die 
Produktion anknüpft, ist es fraglich, ob sie die Vorgaben des 
GATT erfüllen würde. Es handelt sich dann zwar auch um eine 
indirekte Steuer, aber eben keine Steuer auf die hergestellten 
Güter an sich, sondern auf die zur Produktion dieser Güter 
eingesetzten Inputs (z. B. die verbrauchte Energie aus fossilen 
Brennstoff en) – Inputs, die zudem nicht physisch in den Gü-
tern enthalten sind (Quick, 2020, 559-563). Nicht fraglich ist 
dagegen, dass die Kosten infolge eines Zertifi katssystems wie 
dem EU-ETS keine Steuer oder Abgabe im Sinn der Art. II Ab-
satz 2(a) und III Absatz 2 darstellen. Ein CO2-Grenzausgleich 
für ein solches System kann nicht als Steuergrenzausgleich im 
Sinn des GATT gerechtfertigt werden (Quick, 2020, 563-565).

Festzuhalten ist, dass ein WTO-konformer Grenzaus-
gleich problemlos im Fall einer CO2-Verbrauchsteuer 
möglich ist. Allerdings wird diese WTO-Konformität durch 
einen hohen administrativen Aufwand erkauft: Die Fest-
stellung der CO2-Intensität der Güter – und zwar nicht nur 
der im Inland, sondern auch der im Ausland produzierten 
Güter – wäre extrem aufwendig sowie mit hohen Kosten 
und technischen Problemen verbunden.

Vorschlag der Europäischen Kommission

Im Fokus der Kommission steht eindeutig die Senkung der 
Treibhausgasemissionen. Der vorgeschlagene CO2-Grenz-
ausgleich soll diesem Ziel einerseits dadurch dienen, dass 
er die Verlagerung von Emissionen in Länder außerhalb der 
EU verhindert, da auf diese Weise die Klimapolitik der EU 
konterkariert werden würde. Andererseits soll darauf hinge-
wirkt werden, dass Nicht-EU-Länder ebenfalls ihre Emissio-
nen senken, indem der CO2-Grenzausgleich „auch Anreize 
für Hersteller in Drittländern zum Einsatz von Technologien 
mit höherer THG-Emissionseffi  zienz“ setzt (EU-Kommission, 
2021c, 20). Schließlich sollen die Treibhausgasemissionen 
nicht nur in der EU, sondern auch „weltweit gesenkt werden“ 
(EU-Kommission, 2021c, 3).

Nicht erwähnt wird das Ziel des Erhalts von Arbeitsplätzen 
und Produktionskapazitäten in der EU, was insofern über-
rascht, als mit der Verlagerung von Emissionen natürlich 
immer auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen und Pro-
duktionskapazitäten einhergeht. Gleichfalls scheint das Ziel 
der Herstellung von Wettbewerbsneutralität, keine Rolle 
zu spielen. Für die Konzentration auf das Emissionsreduk-
tionsziel sind zwei Erklärungen denkbar: Erstens sind die 
erwähnten anderen Aspekte vielleicht für die Kommission 
angesichts der „schweren Klimakrise“ (EU-Kommission, 
2021c, 1) tatsächlich unwichtig. Zweitens, und das scheint 
wahrscheinlicher zu sein, werden sie vielleicht deshalb nicht 
erwähnt, um eine Rechtfertigung des Grenz ausgleichs als 
WTO-konform im Sinn der Ausnahmeregeln von GATT Art. 
XX nicht von vornherein unglaubwürdig zu machen.
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Die Grundidee des Vorschlags besteht darin, dass Impor-
teure von außerhalb der EU hergestellten Gütern Emis-
sionszertifi kate in der Menge kaufen müssen, die bei der 
Produktion dieser Güter in der EU hätten gekauft werden 
müssen.2 Diese Zertifi kate werden als CBAM-Zertifi kate 
bezeichnet (CBAM: Carbon Border Adjustment Mecha-
nism). Der zu zahlende Preis spiegelt den jeweils aktuellen 
Preis der Zertifi kate des EU-ETS wider (Art. 21). Allerdings 
gibt es nicht wie im EU-ETS eine fi xe Obergrenze für die 
insgesamt erlaubten Emissionen, und die CBAM-Zertifi -
kate gehen auch nicht zulasten der im EU-ETS zulässigen 
Gesamtmenge. Sie sind nicht handelbar und nicht in die 
Zukunft übertragbar. Ein im Ursprungsland gezahlter CO2-
Preis kann auf die eigentlich für die CBAM-Zertifi kate fällige 
Summe angerechnet werden (Art. 9). Solange noch im Rah-
men des EU-ETS kostenlose Emissionszertifi kate zugeteilt 
werden, wird die von den Importeuren zu erwerbende Men-
ge der CBAM-Zertifi kate entsprechend vermindert (Art. 31).

Können die tatsächlichen Emissionen nicht ermittelt wer-
den, so werden Standardwerte zugrunde gelegt (Art. 7 in 
Verbindung mit Anhang III). Dabei handelt es sich grund-
sätzlich um länderspezifi sche Standardwerte, die sich 
auf die durchschnittliche Emissionsintensität eines Aus-
fuhrlandes bei der Produktion einer bestimmten Waren-
art beziehen, und zwar „zuzüglich eines Aufschlags“ (EU-
Kommission, 2021a, 8). Sind auch diese Werte nicht zu 
ermitteln, so werden EU-Standardwerte verwendet, die 
auf der „durchschnittlichen Emissionsintensität der 10 % 
der EU-Anlagen mit der schlechtesten Leistung für diese 
Art von Waren“ basieren (EU-Kommission, 2021a, 8). Für 
importierten Strom gelten besondere Bedingungen für 
die Anwendung der tatsächlichen Emissionen und als EU-
Standardwert wird „der gewichtete Durchschnitt der CO2-
Intensität von aus fossilen Brennstoff en in der EU erzeug-
tem Strom“ angenommen (EU-Kommission, 2021a, 8-9).

Das CO2-Grenzausgleichssystem soll schrittweise einge-
führt werden. Erstens gibt es einen Übergangszeitraum 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2025, in dem die 
Importeure nur über die bei der Produktion der eingeführ-
ten Güter entstandenen „grauen Emissionen“ und einen 
etwa im Ursprungsland gezahlten CO2-Preis Bericht erstat-
ten, aber noch keine CBAM-Zertifi kate erwerben müssen 
(Art. 36). Zweitens sollen zunächst nicht alle Importe, son-
dern nur Importe berücksichtigt werden, deren Produktion 
besonders emissionsintensiv ist und bei denen das Risiko 

2 Für die Zwecke des CO2-Grenzausgleichs zählen zur EU nicht nur die 
27 EU-Mitgliedsländer, sondern auch die EEA/EFTA-Länder (Island, 
Liechtenstein, Norwegen) und die Schweiz, da diese Länder direkt oder 
indirekt am EU-ETS teilnehmen (EU-Kommission, 2021a, 5). Die im Fol-
genden genannten Artikel bzw. Anhänge beziehen sich auf die von der 
Kommission vorgeschlagene Verordnung (EU-Kommission, 2021c) bzw. 
auf die Anhänge zu derselben (EU-Kommission, 2021a).

der Produktionsverlagerung besonders hoch ist. Eine Rolle 
bei der Auswahl dieser Waren soll auch der erforderliche 
Verwaltungsaufwand spielen, der „möglichst gering zu hal-
ten“ ist (EU-Kommission, 2021c, 23). Diese Bedingungen 
treff en nach Ansicht der Kommission auf Zement, Strom, 
Düngemittel, Eisen und Stahl, bestimmte Eisen- und Stahl-
erzeugnisse, Aluminium und bestimmte Aluminiumerzeug-
nisse zu (Anhang I). Drittens sollen zunächst nur die „grauen 
Emissionen“ erfasst werden (Art. 6 bis 8). Darunter sind die 
„direkten Emissionen“ zu verstehen, die bei der Herstellung 
der betreff enden Waren selbst, aber auch bei der Herstel-
lung der benötigten Vorprodukte entstehen. Direkte Emissi-
onen wiederum sind defi niert als „Emissionen aus den Ver-
fahren zur Herstellung einer Ware, über die der Hersteller 
direkte Kontrolle ausübt“ (Art. 3 Nr. 15 und 16). Zunächst 
nicht berücksichtigt werden die „indirekten Emissionen“, 
d. h. die „Emissionen aus der Erzeugung von während der 
Warenherstellung verbrauchtem Strom bzw. verbrauchter 
Wärme und Kälte“ (Art. 3 Nr. 28). Nach dem zweijährigen 
Übergangszeitraum soll eine Evaluierung der Anwendung 
des CO2-Grenzausgleichssystems stattfi nden, um zu prü-
fen, „ob der Anwendungsbereich auf indirekte Emissionen 
sowie auf andere Waren und Dienstleistungen, für die das 
Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen besteht, aus-
geweitet werden könnte“ (EU-Kommission, 2021c, 26).

Eff ektivität und Effi  zienz

Die mit dem Grenzausgleichssystem verfolgten Ziele kön-
nen keinesfalls erreicht werden, wenn es bei der zunächst 
vorgesehenen Beschränkung auf die „grauen“, also auf die 
direkten Emissionen bleiben sollte. Die Nichtberücksichti-
gung der indirekten Emissionen, die durch den bei der Pro-
duktion verbrauchten Strom (aber auch der verbrauchten 
Wärme bzw. Kälte) verursacht werden, würde dazu führen, 
dass große Teile der entstandenen Emissionen nicht vom 
CO2-Grenzausgleich abgedeckt werden würden. Deshalb 
würden weiterhin Anreize zur Produktionsverlagerung ins 
Ausland bestehen und in den Drittländern selbst würden 
die auch angestrebten Anreizeff ekte zur Emissionsreduk-
tion allenfalls in deutlich abgeschwächter Form zustande 
kommen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass mit Ende 
des Übergangszeitraums das Grenzausgleichssystem auf 
die indirekten Emissionen ausgeweitet werden wird.

Unter dieser Voraussetzung kann die Verlagerung der Pro-
duktion in Drittländer durch das vorgeschlagene System 
eff ektiv verhindert werden – insoweit diese nicht für den 
Export bestimmt ist.3 Dies gilt in jedem Fall bei der Erfas-
sung der tatsächlichen Emissionen. Werden Standardwerte 
zugrunde gelegt, so ist es theoretisch möglich, dass in be-

3 Das gilt zumindest grundsätzlich. Relativiert werden muss dieses Ur-
teil aber aufgrund der bestehenden Umgehungsmöglichkeiten.
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stimmten Fällen noch Anreize zur Produktionsverlagerung 
bestehen, etwa wenn EU-Produzenten eine höhere Emissi-
onsintensität aufweisen als potenzielle Abwanderungsziel-
länder (bei Anwendung von länderspezifi schen Standard-
werten) oder als der EU-Durchschnitt (bei Anwendung von 
EU-Standardwerten). Dem trägt die Kommission dadurch 
Rechnung, dass ein Aufschlag bei der Bestimmung der län-
derspezifi schen Standardwerte erhoben wird und die EU-
Standardwerte auf Grundlage der 10 % emissionsintensiv-
sten EU-Anlagen berechnet wird. Deshalb dürften auch bei 
der Verwendung von Standardwerten Verlagerungsanreize 
praktisch keine Rolle spielen – außer vielleicht für einzelne, 
extrem emissionsintensiv produzierende Unternehmen.

Nicht verhindert werden kann die Abwanderung der für den 
Export produzierenden Unternehmen, da keine Entlastung 
für Exporte vorgesehen ist. Diese Asymmetrie ist insofern 
kein Problem, als durch eine Abwanderung dieser Unter-
nehmen das Ziel der weltweiten Emissionsreduktion nicht 
gefährdet werden würde: Es macht keinen Unterschied, 
ob ein Unternehmen innerhalb der EU emissionsintensiv 
produziert, weil es durch den Grenzausgleich beim Export 
von der Belastung durch das EU-ETS entlastet wird oder 
ob dieses Unternehmen abwandert und außerhalb der 
EU emissionsintensiv produziert, weil es im Ausland kein 
dem EU-ETS entsprechendes System gibt. Einen großen 
Unterschied macht die Abwanderung bzw. Nichtabwande-
rung aber für das Ziel des Erhalts von Arbeitsplätzen bzw. 
Produktionskapazitäten innerhalb der EU, das für die Kom-
mission bei der Gestaltung des Grenzausgleichssystems 
jedoch keine Rolle gespielt zu haben scheint.

Im Fall der Erfassung der tatsächlichen Emissionen ist von 
enormen Transaktionskosten auszugehen. Diese werden 
in jedem Fall deutlich höher sein als die Kosten, die von 
den europäischen Unternehmen, die dem EU-ETS unter-
liegen, zu tragen sind. Denn im Rahmen des EU-ETS muss 
jeder Produzent nur die Summe der von ihm selbst direkt 
verursachten Emissionen ermitteln. Beim Grenzausgleich 
müssen dagegen die produktspezifi schen Emissionen 
festgestellt werden – und zwar nicht nur die bei der Her-
stellung der Endprodukte selbst, sondern auch die bei 
der Herstellung von Vorprodukten verursachten Emissio-
nen. Zu letzteren werden in Zukunft höchstwahrscheinlich 
auch die durch den eingesetzten Strom (sowie durch die 
eingesetzte Wärme bzw. Kälte) verursachten Emissionen 
gehören. Aufgrund des hohen Aufwands nicht nur für die 
Ermittlung der tatsächlichen Emissionen, sondern auch für 
deren Dokumentation und Kontrolle ist damit zu rechnen, 
dass in den meisten Fällen Standardwerte angewendet 
werden, wenngleich eine genaue Prognose gegenwärtig 
kaum möglich erscheint. Von den Standardwerten dürften 
nur solche Produzenten keinen Gebrauch machen, die so 
wenig emissionsintensiv produzieren, dass die Ersparnis 

beim Erwerb von CBAM-Zertifi katen die höheren Transak-
tionskosten durch die Ermittlung der tatsächlichen Emis-
sionen mindestens kompensiert. Da diese Kosten zum 
Großteil Fixkostencharakter haben, wird es sich dabei vor 
alle um große bis sehr große Produzenten handeln.

Mit der Einführung des EU-ETS sollte sichergestellt wer-
den, dass die Emissionsreduktion in den davon betroff e-
nen Sektoren kosteneffi  zient, also zu den geringstmög-
lichen Kosten erfolgt. In diesem System wird die Zertifi -
kats- bzw. Emissionsmenge festgelegt und der Zertifi kats-
preis bildet sich durch Angebot und Nachfrage am Markt 
(Cap and Trade). Dadurch werden Prozesse und Güter im 
Verhältnis ihrer Emissionsintensität verteuert. Die Emit-
tenten haben deshalb einen Anreiz zur Vermeidung von 
Treib hausgasemissionen und zur Suche nach möglichst 
günstigen Vermeidungsmöglichkeiten. Dabei werden sie 
die Emissionen umso stärker reduzieren, je niedriger die 
Reduktionskosten sind, sodass insgesamt die Emissions-
reduktion zu den geringstmöglichen gesamtwirtschaftli-
chen Kosten erfolgt. Dieses Kostenminimum ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Reduktionsgrenzkosten aller 
Emittenten dem Zertifi katspreis entsprechen und deshalb 
auch untereinander gleich sind. Eine solche Kosteneffi  zi-
enz kann das vorgeschlagene Grenzausgleichssystem nur 
gewährleisten, wenn die tatsächlichen Emissionen erfasst 
werden. Bei einer Pauschalierung durch Standardwerte 
kommt es dagegen zu erheblichen Problemen. Denn in 
diesem Fall haben die außereuropäischen Produzenten 
keinen Anreiz zur Emissionsreduktion, da sie dadurch kei-
ne Kosten beim Kauf von CBAM-Zertifi katen sparen kön-
nen. Weil es keinen Anreiz zur Emissionsreduktion gibt, 
wird auch kein Kostenminimum realisiert werden: Die Re-
duktionsgrenzkosten der außereuropäischen Unterneh-
men werden sich sowohl untereinander als auch von den 
(tendenziell einheitlichen) Reduktionsgrenzkosten in der 
EU unterscheiden. Schließlich müssen die außereuropäi-
schen Unternehmen trotz der Gleichheit von EU-ETS- und 
CBAM-Zertifi katspreis eff ektiv mehr bzw. weniger für CO2-
Emissionen bezahlen als EU-Unternehmen – wenn sie re-
lativ zum jeweiligen Standardwert unterdurchschnittlich 
bzw. überdurchschnittlich emissionsintensiv produzieren. 
Sowohl außerhalb der EU als auch im Verhältnis zwischen 
EU und Nicht-EU wird damit das Kostenminimum verfehlt.

Bei einem der Pauschalierung unterworfenen Unternehmen 
bestünde ein Anreiz zur Emissionsreduktion allenfalls dann, 
wenn dieselbe ein solches Ausmaß annehmen würde, dass 
ein Übergang von der Pauschalierung zur Ermittlung der 
tatsächlichen, niedrigeren Emissionen lohnend wäre. Ins-
gesamt wird man zu dem Urteil kommen müssen, dass die 
Kommission mit dem vorgeschlagenen Grenzausgleichs-
system ihr Ziel, die Produktionsverlagerung zu verhindern, 
nur zum Teil erreichen kann und das zumindest an zweiter 
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Stelle mit verfolgte Ziel der Emissionsreduktion auch außer-
halb der EU aufgrund der mit den Pauschalierungen verbun-
denen Effi  zienzeinbußen verfehlen wird.

Umgehungs- und Missbrauchsmöglichkeiten

Die Regelungen des CO2-Grenzausgleichssystems verur-
sachen nicht nur hohe Transaktionskosten, sondern sind 
auch kompliziert, zum Teil unklar und lückenhaft. Sie sind 
ergänzungs- und auslegungsbedürftig und deshalb in ho-
hem Maße unsicher. Das gilt vor allem für die Bestimmung 
der tatsächlichen Emissionen. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen: Wie soll mit Vorprodukten umgegangen werden, die 
aus der EU in ein Drittland exportiert und dort zur Produk-
tion von Waren eingesetzt werden, die dann von dort in die 
EU exportiert werden? Da diese Vorprodukte ja mit den 
Kosten des EU-ETS belastet sind und da keine Entlastung 
an der Grenze stattfi ndet, dürften sie bei der Berechnung 
der „grauen“ Emissionen nicht einbezogen werden. In den 
entsprechenden Regelungen von Anhang III der Verord-
nung (EU-Kommission, 2021a, 6-7) wird auf diesen Fall aber 
nicht eingegangen, sodass die aus der EU exportierten Vor-
produkte wie alle anderen Vorprodukte zu behandeln sind 
und damit im Endeff ekt doppelt belastet werden. Unklar ist 
auch die Vorschrift zur Anrechnung für einen im Ursprungs-
land „gezahlten CO2-Preis“ (Art. 9). Gilt sie nur für die Prei-
se von CO2-Zertifi katen oder auch für einen Preis in Gestalt 
einer CO2-Steuer? Können neben solchen direkten Preisen 
auch indirekte „Preise“ in Form der durch Aufl agen und Re-
gulierungen verursachten Kosten angerechnet werden?

In ähnlicher Weise bestehen beträchtliche Unsicherheiten 
bei der Berechnung der Standardwerte. Zu den Einzelheiten 
der Berechnung gibt es nur vage Aussagen, wie etwa, dass 
diese „auf der Grundlage der besten verfügbaren Daten“ 
zu erfolgen habe (EU-Kommission, 2021a, 7). Insbesonde-
re bleibt völlig unklar, wie der bei der Festlegung der län-
derspezifi schen Standardwerte anzuwendende Aufschlag 
ermittelt werden soll (EU-Kommission, 2021a, 8). Deshalb, 
aber auch weil Ausweichreaktionen nie vollständig verhin-
dert werden können, hat das vorgeschlagene System ein 
erhebliches Potenzial zur Umgehung. Neben der Umdekla-
ration von Waren oder der Änderung von Warenströmen, 
die die Kommission in Art. 27 als mögliche Umgehungs-
praktiken erwähnt, kommt hierfür vor allem die Berechnung 
der tatsächlichen Emissionen infrage. Produzenten in Dritt-
ländern mit mehreren Betriebsstätten, die unterschiedlich 
emissionsintensiv produzieren, könnten beispielsweise an-
geben, dass die für die EU bestimmten Waren nur in der 
Betriebsstätte mit der relativ geringen Emissionsintensität 
produziert werden – was dann aufwendig überprüft werden 
müsste. Werden später auch die indirekten Emissionen des 
verbrauchten Stroms erfasst, könnte ein Unternehmen, das 
sowohl Strom aus erneuerbaren Energien als auch aus fos-

silen Energien bezieht, den „sauberen“ Strom der Produk-
tion der für die EU bestimmten Waren zuweisen. Diese und 
ähnliche Praktiken würden dazu führen, dass in den betref-
fenden Ländern die Emissionen nicht sinken würden und es 
sich vielleicht weiterhin lohnen könnte, die Produktion von 
der EU in Drittländer zu verlagern.

Die Kommission will gegen Umgehungspraktiken vorge-
hen, die sie bei Maßnahmen gegeben sieht, die „keinen 
hinreichenden triftigen Grund oder keine wirtschaftliche 
Rechtfertigung“ haben, „außer dem bzw. der, sich den in 
dieser Verordnung festgelegten Verpfl ichtungen zu ent-
ziehen“ (Art. 27 Absatz 2). Es dürfte klar sein, dass die 
Frage was ein „hinreichend triftiger Grund“ oder eine 
„wirtschaftliche Rechtfertigung“ darstellt, keineswegs 
eindeutig zu beantworten sein wird.

Die Unklarheiten und Unsicherheiten vieler der in dem Ver-
ordnungsentwurf enthaltenen Vorschriften können nicht 
nur von Drittländern zur Umgehung der durch den CO2-
Grenzausgleich intendierten Belastungen ausgenutzt, son-
dern ebenfalls von den EU-Mitgliedsländern selbst miss-
braucht werden. Denn die Belastung der Importe, mit der 
eine Produktionsverlagerung verhindert werden soll, hat ja 
zwangsläufi g auch zur Folge, dass außereuropäische Kon-
kurrenten auf den Märkten der EU weniger wettbewerbs-
fähig werden bzw. europäische Unternehmen gegenüber 
ihren außereuropäischen Mitbewerbern wettbewerbsfähi-
ger werden. Dieser Eff ekt ist umso größer, je höher die Be-
lastung durch den CO2-Grenzausgleich ist, die wiederum 
umso größer ist, je höher die den Importen zugerechneten 
Emissionen sind. Von daher besteht die Gefahr, dass Un-
ternehmen oder Branchen, die aus Gründen, die mit der 
Klimapolitik nichts zu tun haben, an Wettbewerbsfähigkeit 
eingebüßt haben, mithilfe der Klimapolitik vor ihrer außer-
europäischen Konkurrenz geschützt werden, indem die 
Belastung von Importen durch den Grenzausgleich gezielt 
über das klimapolitisch gerechtfertigte Maß hinaus erhöht 
wird. Zu diesem Zweck bieten sich übertrieben strenge 
Regeln zur Ermittlung der tatsächlichen Emissionen, über-
höhte Standardwerte oder eine strenge Auslegung der Vor-
schriften zur Verhinderung von Umgehungspraktiken an.

Ob und in welchem Umfang es zu einer solchen Industrie-
politik durch die klimapolitische Hintertür kommen wird, 
lässt sich nicht vorhersagen. Eine Rolle dabei wird sicher 
der relative politische Einfl uss von den durch den Grenz-
ausgleich begünstigten und den darunter leidenden euro-
päischen Produzenten spielen. Man darf nicht vergessen, 
dass die Verteuerung der Importe zwar von Vorteil für die 
europäischen Produzenten dieser Güter ist, dass aber 
diejenigen europäischen Unternehmen davon Nachteile 
haben, die die betreff enden Güter als Vorprodukte in ihrer 
Produktion verwenden. Diese Kostennachteile wirken sich 
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umso stärker aus, je höher die Exporte dieser Unterneh-
men in das außereuropäische Ausland sind.

Man wird zu dem Schluss kommen müssen, dass die Kom-
mission durch die vielen Unsicherheiten und Unklarheiten in 
ihrem Verordnungsentwurf und die damit einhergehenden 
Umgehungs- und Missbrauchsmöglichkeiten den Boden 
bereitet für viele, dauerhafte und erbitterte Streitigkeiten 
zwischen der EU und ihren Handelspartnern – aus denen 
so vielleicht Handelsgegner werden können. Diese Gefahr 
besteht insbesondere dann, wenn sich das CO2-Grenzaus-
gleichssystem als nicht WTO-konform erweisen sollte.

WTO-Konformität

Für die Kommission ist die Vereinbarkeit ihres Vorschlags mit 
den Regeln der WTO off enbar wichtig. An mehreren Stellen 
wird betont, dass der CO2-Grenzausgleich „mit den Regeln 
der Welthandelsorganisation (…) im Einklang steht“ bzw. „mit 
den WTO-Regeln vereinbar ist“ (EU-Kommission, 2021c, 4, 
20). Es fällt allerdings auf, dass die Kommission an keiner 
Stelle darauf eingeht, wie die angebliche WTO-Konformität 
hergestellt wurde und auf welche WTO-Regeln sie sich bei 
ihrer Behauptung stützt (Quick, 2020).

Da sich das von der Kommission vorgeschlagene Grenz-
ausgleichssystem nicht unter die Regeln des GATT für den 
Steuergrenzausgleich fassen lässt, könnte man alterna-
tiv versuchen, den Grenzausgleich auf der Grundlage von 
GATT Art. III Absatz 4 zu rechtfertigen, wenn derselbe in 
Verbindung mit dem EU-ETS als eine innerstaatliche Pro-
duktregelung angesehen werden kann, die an der Grenze 
angewandt wird. In einem solchen Fall dürfen importierte 
Güter nicht ungünstiger behandelt werden als „gleicharti-
ge“ einheimische Güter. Im Zusatz zu GATT Art. III ist je-
doch festgelegt, dass diese Bestimmung nur für Steuern, 
Abgaben und Regulierungen gilt, die sich sowohl auf impor-
tierte als auch auf einheimische Güter beziehen. Das EU-
ETS betriff t aber nicht die Güter als solche, sondern die Art 
und Weise ihrer Produktion, nämlich die Menge der dabei 
freigesetzten CO2-Emissionen. Zweck des EU-ETS ist die 
Reduktion dieser Emissionen. Der Grenzausgleich betriff t 
dagegen die Güter an sich und es gibt keine Obergrenze für 
die Menge der CBAM-Zertifi kate und damit auch nicht für 
die Menge der bei der Produktion der Importgüter freige-
setzten CO2-Emissionen. Man kann daher den CO2-Grenz-
ausgleich nicht als die Anwendung einer innerstaatlichen 
Produktregelung (EU-ETS) an der Grenze interpretieren.

Der Grenzausgleich stellt vielmehr eine Grenzmaßnahme im 
Sinne von GATT Art. II Absatz 1(b) dar. Demgemäß dürfen 
importierte Güter weder einem Zoll noch einer sonstigen Ab-
gabe unterworfen werden, die höher als die für diese Güter 
im Zolltarif des importierenden Landes vorgesehene Belas-

tung ist. Damit würde ein Grenzausgleich gegen GATT Art. 
II Absatz 1(b) verstoßen. Nicht genug damit, er würde auch 
gegen das Prinzip der Meistbegünstigung von GATT Art. 
I verstoßen, da nicht alle „gleichartigen“ Güter unabhängig 
von ihrem Herkunftsland gleich behandelt, sondern im Ver-
hältnis der Emissionsintensität bei ihrer Herstellung oder der 
durchschnittlichen Emissionsintensität im Herkunftsland un-
terschiedlich behandelt werden.4 Dieser Verstoß gegen den 
Grundsatz der Meistbegünstigung kann auch nicht dadurch 
geheilt werden, dass man Güter, deren Herstellung unter-
schiedlich emissionsintensiv ist, als nicht gleichartig einstuft. 
Denn das Kriterium der Gleichartigkeit bezieht sich vor allem 
auf die physischen Eigenschaften der Güter selbst, den Grad 
ihrer Substituierbarkeit und den Grad, in dem sie zueinander 
im Wettbewerb stehen. Unterschiede in der Herstellungswei-
se, die sich nicht auf die Eigenschaften der Güter auswirken, 
also insbesondere auch Unterschiede in der CO2-Intensität 
in der Produktion, können folglich nicht dazu dienen, sonst 
gleichartige Güter als ungleichartig zu klassifi zieren.

Wenn die Kommission die WTO-Konformität des von ihr 
vorgeschlagenen CO2-Grenzausgleichssystems rechtfer-
tigen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich auf die 
Ausnahmeregelungen von GATT Art. XX zu stützen. Infra-
ge kommen hierfür nur die umweltpolitischen Ausnahmen 
der Absätze (b) und (g). Es hat den Anschein, als ob die 
Kommission auf Grundlage dieser beiden Ausnahmere-
geln argumentieren will. Dies würde zumindest erklären, 
warum die Kommission als politische Ziele des Grenzaus-
gleichs nur den Klimaschutz, nicht aber die Wettbewerbs-
neutralität und den Arbeitsplatzerhalt erwähnt und warum 
nur die Importe belastet, die Exporte aber nicht entlastet 
werden. Denn auf Grundlage der genannten Ausnahme-
regeln dürfen nur umweltpolitische Ziele verfolgt und nur 
unmittelbar umweltpolitisch wirksame Maßnahmen ergrif-
fen werden. Allenfalls die Belastung von Importen, nicht 
dagegen die Entlastung von Exporten könnte so begrün-
det werden, da nur erstere, aber nicht letztere einen (zu-
mindest potenziellen) Klimaschutzeff ekt hat.

Aber lässt sich der Grenzausgleich tatsächlich mithilfe der 
Ausnahmeregeln von GATT Art. XX (b) und XX (g) rechtfer-
tigen? GATT Art. XX (g) erlaubt Maßnahmen, die sich auf 
den Erhalt nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen be-
ziehen. Im Zusammenhang mit dem Grenz ausgleich kom-
men hier nur die fossilen Rohstoff e infrage. Off ensichtlich 
ist diese Ausnahmeregelung aber nicht auf den Grenzaus-
gleich anwendbar, mit dem ja nicht das Ziel des Erhalts 
der Bestände dieser Rohstoff e verfolgt wird, sondern vor 
allem das Ziel, die mit der Nutzung dieser Ressourcen als 
Energieträger verbundenen CO2-Emissionen zu reduzie-

4 Eine Gleichbehandlung würde jedoch vorliegen, wenn alle Güter aus allen 
Ländern nach Maßgabe der EU-Standardwerte belastet werden würden.
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ren. Das Problem besteht also nicht in der möglichen Er-
schöpfung der fossilen Rohstoff e, und der Grenzausgleich 
dient auch nicht dazu, eine solche zu verhindern: Denn er 
betriff t auch andere Emissionen als CO2 und schränkt die 
Nutzung dieser Rohstoff e insofern nicht ein, als sie nicht 
als Energieträger genutzt werden (sondern z. B. als Inputs 
in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie).

GATT Art. XX (b) gestattet Maßnahmen, die notwendig sind, 
Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pfl anzen 
zu schützen. Der Hauptgegenstand des Grenzausgleichs, 
Kohlendioxid, ist ein farbloses, geruchloses und ungiftiges 
Gas, das die Gesundheit von Menschen, Tiere und Pfl an-
zen nicht direkt und unmittelbar schädigt (das Wachstum 
von Pfl anzen profi tiert sogar von einer steigenden CO2-
Konzentration in der Atmosphäre). Es müsste gezeigt wer-
den, dass von den CO2-Emissionen und dem von ihnen 
(mit) verursachten Klimawandel eine indirekte Gefährdung 
von menschlicher Gesundheit oder Tier- und Pfl anzenwelt 
ausgeht – und zwar nicht allgemein und generell, sondern 
auf dem Gebiet der EU. Daneben fordert GATT Art. XX (b) 
aber noch die Erfüllung einer zweiten Bedingung, dass die 
betreff enden Maßnahmen notwendig zum Schutz von Le-
ben und Gesundheit sind. Auch wenn man akzeptiert, dass 
ein sicherer Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen 
und Klimawandel einerseits und zwischen Klimawandel 
und Gesundheitsgefährdung andererseits besteht, wird der 
Nachweis der Notwendigkeit nicht gelingen: Angesichts 
eines Anteils der EU-28 von nur 8,8 % an den weltweiten 
Treibhausgasemissionen 2018 (BMU, 2021, 14) spielt die 
mögliche Verlagerung von Treibhausgasemissionen der EU 
ins außereuropäische Ausland praktisch keine Rolle für die 
Gesamtsumme dieser Emissionen und damit auch nicht für 
den weiteren Klimawandel und die mögliche Gefährdung 
von Leben und Gesundheit durch denselben.

Aber auch falls eine der beiden Vorschriften prinzipiell an-
wendbar wäre, müsste in jedem Fall die Generalklausel 
von GATT Art. XX beachtet werden, die verlangt, dass alle 
ausnahmsweise getroff enen Maßnahmen zu keiner willkür-
lichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen 
Staaten führen dürfen, in denen die gleichen Verhältnisse 
bestehen. Eine solche Diskriminierung könnte man im Fall 
des Grenzausgleichs darin erblicken, dass die EU mit die-
sem Instrument andere Staaten dazu bewegen will, diesel-
be Klimapolitik wie sie selbst zu betreiben bzw. einen CO2-
Preis in einer dem CO2-Preis der EU entsprechenden Höhe 
zu erheben. Dadurch würde die EU dem Geist des Pariser 
Klimaabkommens von 2015 zuwiderhandeln, in dem das 
Prinzip der freiwilligen Kooperation betont und jedem Un-
terzeichnerstaat die Möglichkeit eingeräumt wird, eine sei-
ner spezifi schen Situation angemessene Klimapolitik zu be-
treiben. Wenn man die „gleichen Verhältnisse“ als Erfüllung 
der nationalen Verpfl ichtungen im Rahmen des Pariser Ab-

kommens interpretiert, kann man den Grenzausgleich als 
diskriminierende Zwangsmaßnahme ansehen, weil Länder, 
die ihren klimapolitischen Verpfl ichtungen in gleicher Weise 
nachgekommen sind (im Sinne des Pariser Abkommens), 
unterschiedlich behandelt werden – je nachdem, ob sie die-
selbe Klimapolitik wie die EU oder eine andere betreiben. 
„The objective demonstration by an exporting WTO mem-
ber of its compliance with the requirements of the Paris Ag-
reement could therefore result in a fi nding of ‚arbitrariness‘ 
of the EU’s CBAM“ (Quick, 2020, 585).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass erhebliche 
Zweifel an der WTO-Konformität des vorgeschlagenen 
CO2-Grenzausgleichssystems bestehen. Diese Meinung 
wurde bis vor kurzem noch von der EU-Kommission 
(2018, 263) geteilt. So off ensichtlich deren Kehrtwende 
ist, so unklar ist auch, wie sie dieselbe rechtfertigen kann.

Bei der Frage der WTO-Konformität ist es nicht entschei-
dend, ob die hier vorgetragene Position die herrschende 
oder eine Minderheitsmeinung ist, sondern dass diese Po-
sition nachvollziehbar und begründbar ist – und folglich von 
den Kritisierenden des Grenzausgleichs unter den Han-
delspartnern der EU auch vertreten werden wird. Vor al-
lem handelspolitische Schwergewichte wie die USA, China 
oder Japan, daneben auch Länder wie Indien, Australien 
oder Russland, haben die WTO-Konformität des geplan-
ten Grenzausgleichs bestritten und Widerstand angekün-
digt (Bergin et al., 2021; Kusch und Rolle, 2021, 28). Dieser 
Widerstand wird sich nicht nur auf Proteste beschränken. 
Da eine Streitschlichtung im Rahmen der WTO aufgrund 
der Blockade des Schiedsgerichts der WTO durch die USA 
zurzeit de facto nicht möglich ist, muss damit gerechnet 
werden, dass die von dem Grenz ausgleichssystem be-
troff enen Staaten auf dessen Einführung umgehend mit 
Vergeltungsmaßnahmen reagieren werden. Es besteht 
deshalb die große Gefahr, dass es zu gravierenden Han-
delskonfl ikten kommt, die weltweit zu erheblichen Wachs-
tums- und Wohlstandsverlusten führen würden.

Nicht genug damit, die Einführung des vorgeschlagenen 
Grenzausgleichssystems wäre ein handelspolitischer 
Dammbruch. Denn bislang bestand Konsens, dass nur in-
direkte, also auf die Güter selbst erhobene Steuern an der 
Grenze ausgeglichen werden dürfen. Nicht ausgeglichen 
werden dürfen dagegen direkte Steuern und die durch all-
gemeine wirtschaftspolitische Maßnahmen verursachten 
Kosten. Wenn die Kommission diesen Konsens aufkün-
digt, indem sie einen Ausgleich für eine Kostenbelastung 
vornimmt, die eindeutig nicht durch eine indirekte Steuer 
verursacht wird, öff net sie eine handelspolitische Büchse 
der Pandora. Was sollte die EU oder andere Länder davon 
abhalten, auch andere Belastungen, die nicht in Gestalt 
indirekter Steuern auftreten, auszugleichen?
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Politökonomische Aspekte

Es stellt sich hier zunächst die Frage, welchen Ländern der 
Grenzausgleich nutzt und welchen er schadet. Mit dem 
CO2-Grenzausgleich geht zwangsläufi g der Schutz einhei-
mischer Produzenten einher, da deren außereuropäische 
Konkurrenz durch die durch den Grenzausgleich ihnen 
entstehenden Kosten einen Wettbewerbsnachteil erleiden 
(im Verhältnis zur Situation vor der Einführung des Grenz-
ausgleichs). Die Schutzwirkung für die Unternehmen eines 
bestimmten Landes ist umso größer, je größer die Kosten-
belastung der außereuropäischen Konkurrenz im Verhältnis 
zur eigenen Kostenbelastung durch das EU-ETS ist, also 
umso größer, je weniger emissionsintensiv die betreff enden 
Unternehmen produzieren. Aufgrund seiner modernen An-
lagen produziert Deutschland zwar im Vergleich zum EU-
Durchschnitt relativ emissionsarm. Aber Länder, die auf die 
klimaneutrale Kernenergie setzen, können noch wesentlich 
emissionsärmer produzieren. Das gilt vor allem für Frank-
reich, das 2019 pro BIP-Einheit über 25 % weniger Treibh-
ausgase als Deutschland emittiert hat (Bundesumweltamt, 
2021). Diese höhere Schutzwirkung ist unabhängig davon, 
ob später beim Grenzausgleich auch die indirekten Emis-
sionen durch den Stromverbrauch berücksichtigt werden; 
dies würde nur dazu führen, dass die Schutzwirkung für alle 
EU-Länder steigt, sich aber nicht auf die Unterschiede in der 
Schutzwirkung zwischen den einzelnen Ländern auswirken.

Die Schutzwirkung des Grenzausgleichs nutzt einer Volks-
wirtschaft umso mehr, je höher der Anteil der dem Grenz-
ausgleich unterworfenen Branchen an der Wertschöp-
fung der betreff enden Volkswirtschaft ist – und je weniger 
wettbewerbsfähig diese Branchen unabhängig von klima-
politisch bedingten Kosten sind. Falls später der Grenz-
ausgleich auch auf andere als die bisher genannten Gü-
ter bzw. Gütergruppen ausgeweitet wird, spielt die Bran-
chenstruktur einer Volkswirtschaft keine Rolle mehr für die 
Bedeutung des Grenzausgleichs für diese Volkswirtschaft 
– wohl aber deren Wettbewerbsfähigkeit im Allgemeinen.

Zieht man die Höhe des Außenhandelsüberschusses als 
Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit heran, dann ist für 
die deutsche Volkswirtschaft die Schutzwirkung durch 
den Grenzausgleich kaum von Bedeutung. Deutschland 
hat mit weitem Abstand (absolut und relativ zum BIP) den 
höchsten Außenhandelsüberschuss aller EU-Mitglieds-
länder gegenüber dem Nicht-EU-Raum und kann daher 
als sehr wettbewerbsfähig gelten. Bei einzelnen Bran-
chen, die besonders unter Wettbewerbsnachteilen in 
Form hoher Energie- und CO2-Preise leiden, ist dies al-
lerdings anders. Dabei handelt es sich vor allem um die-
jenigen Branchen, die als erste unter den Grenzausgleich 
fallen sollen. Für die Unternehmen dieser Branchen wird 
der CO2-Grenzausgleich also einen wichtigen Vorteil dar-

stellen – aber sie haben einen relativ geringen Anteil an 
der Gesamtwertschöpfung in Deutschland.

Der Grenzausgleich führt aber auch dazu, dass sich für 
Unternehmen in der EU, die importierte Vorprodukte außer-
europäischer Hersteller nutzen, die Produktion verteuert. 
Dadurch verschlechtert sich deren Wettbewerbsfähigkeit 
im Verhältnis zu ihren außereuropäischen Konkurrenten. 
Um ein Beispiel zu nennen: Europäische Stahlproduzenten 
werden vom Grenzausgleich profi tieren; europäische Au-
tohersteller, die in Europa für den Weltmarkt produzieren, 
werden unter ihm leiden. Dieser Eff ekt wird sich in dem Ma-
ße verstärken, in dem der Grenz ausgleich auf immer mehr 
Gütergruppen ausgeweitet wird, und er betriff t ein Land 
umso mehr, je stärker es auf außereuropäischen Märkten 
engagiert ist. Deutschland wird besonders unter dieser 
Folgewirkung des Grenzausgleichs leiden, da nicht nur Wa-
renexporte einen Anteil von 35,8 % am BIP haben (2020), 
sondern von diesen immerhin ungefähr ein Drittel in Länder 
außerhalb der EU geht und es sich bei den deutschen Ex-
porten überwiegend nicht um Vorprodukte oder Grundstof-
fe, sondern um Fertigwaren handelt (BMWI, 2021, 1-2).

Die größte Gefahr für die deutsche Volkswirtschaft geht 
aber nicht von diesen unmittelbaren Konsequenzen des 
Grenzausgleichs aus, die wahrscheinlich beherrschbar 
sein werden. Die größte Gefahr stellen vielmehr die mög-
lichen, ja wahrscheinlichen Handelskonfl ikte im Gefolge 
der Einführung des Grenzausgleichs dar. Dies gilt umso 
mehr, als sich etwaige Vergeltungsmaßnahmen natürlich 
nicht auf die Branchen beschränken werden, bei denen 
der Grenzausgleich als erstes eingeführt werden soll. Von 
diesen Handelskonfl ikten ist eine Volkswirtschaft umso 
stärker betroff en, je mehr sie in die Weltwirtschaft integriert 
und je höher ihr Außenhandelsüberschuss ist. Deutschland 
mit seinem hohen Off enheitsgrad (Verhältnis der Summe 
von Importen und Exporten zum BIP) von 87,8 % (2019), 
seiner hohen Exportquote und seinen hohen Außenhan-
delsüberschüssen wird der Hauptleidtragende dieser Han-
delskonfl ikte innerhalb der EU sein (BMWI, 2021, 1-2).

Neben den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsländer 
sind auch die Eigeninteressen der Kommission zu berück-
sichtigen. Denn Beamte und andere Staatsdienende haben 
nicht ausschließlich das Allgemeinwohl im Auge, sondern 
auch (und vielleicht sogar vor allem) ihre eigenen Interessen, 
die sich unter dem Ziel der Budgetmaximierung subsumie-
ren lassen. Es ist kein Grund erkennbar, warum dieses Motiv 
ausgerechnet bei den Mitgliedern der EU-Kommission und 
ihren Mitarbeitenden keine Rolle spielen sollte. Im Zusam-
menhang mit der geplanten Einführung des CO2-Grenzaus-
gleichs stellt sich deshalb die Frage, ob und wie sich diese 
auf die Höhe der der Kommission zur Verfügung stehenden 
Mittel auswirken würde. Dabei fällt auf, dass die Kommission 
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nicht nur 75 % der Einnahmen aus dem Verkauf der CBAM-
Zertifi kate für sich beansprucht, sondern auch die Erhöhung 
des ihr zustehenden Teils der Einnahmen aus dem EU-ETS 
auf 25 % anstrebt (EU-Kommission, 2021b).

Daraus folgt, dass sowohl die Einführung des CO2-Grenz-
ausgleichs selbst als auch die damit verbundene Abschaf-
fung der kostenlosen Zuteilung von EU-ETS-Zertifi katen 
zu einer erheblichen Steigerung der EU-Eigenmittel führen 
werden. Und daraus folgt wiederum, dass diese Maßnah-
men eindeutig im Eigeninteresse der Kommission liegen. 
Aus politökonomischer Perspektive kann deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Kommission bei der Ge-
staltung ihres Vorschlags auch von diesen eigenen Vortei-
len motiviert worden ist – und nicht nur von den Interessen 
der Gesamtheit der Mitgliedsländer oder von den Ergebnis-
sen gesamtwirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Abwägungen.

Zumindest ließe sich so der erstaunliche Sinneswandel 
der Kommission hinsichtlich der WTO-Konformität des 
CO2-Grenzausgleichssystems erklären. Und so wird auch 
verständlich, warum die Kommission in der Begründung 
zu ihrem Vorschlag die bisher verwandte Alternative zum 
Grenz ausgleich, die zum Teil kostenlose Zuteilung von EU-
ETS-Zertifi katen, mit unhaltbaren Argumenten kritisiert. 
Die Behauptung, dass eine kostenlose Zuteilung „das CO2-
Preissignal“ schwächen und die „Anreize für Investitionen 
in eine weitere THG-Emissionsreduktion“ somit mindern 
würde (EU-Kommission, 2021c, 3), ist nicht richtig. Die Hö-
he der Anreizwirkung von Emissionszertifi katen hängt nur 
von der zur Verfügung stehenden Menge dieser Zertifi kate 
ab – und nicht davon, wie diese Menge auf die Emittenten 
verteilt wird. Eine Versteigerung der Zertifi kate zu 100 % 
entfaltet dieselbe Anreizwirkung und erzeugt dasselbe 
Preissignal wie eine vollständig kostenlose Zuteilung.5

Fazit: Mehr Schatten als Licht

Insgesamt weist das vorgeschlagene CO2-Grenzaus-
gleichssystem weitaus mehr Nachteile als Vorteile auf. Mit 
seiner Hilfe könnte eine Verlagerung von Emissionen bzw. 
eine Abwanderung von Unternehmen in Länder außerhalb 

5 Zwar gibt es zwischen Versteigerung und kostenloser Zuteilung Unter-
schiede hinsichtlich der Wirkungen auf Ertrag und Liquidität der Emitten-
ten, aber eben nicht hinsichtlich des Anreizes zur Emissionsreduktion.

der EU zumindest zum Teil verhindert werden. Aber es wür-
de sehr hohe Kosten verursachen, nicht zu einer kosteneffi  -
zienten Emissionsreduktion beitragen und kaum Anreize zur 
Emissionsreduktion im außereuropäischen Ausland schaf-
fen. Des Weiteren bestehen Umgehungs- und Missbrauchs-
möglichkeiten – und zwar sowohl auf Seiten der Adressa-
tenländer als auch der EU-Mitgliedsländer –, welche Anlass 
zu Streitigkeiten und Handelskonfl ikten geben werden. 
Noch wichtiger erscheint die Gefahr für das Welthandels-
system durch wahrscheinliche Vergeltungsmaßnahmen der 
Handelspartner der EU, da die WTO-Konformität des vorge-
schlagenen Systems zumindest sehr zweifelhaft ist. Beson-
ders Deutschland mit seiner exportstarken Wirtschaft und 
seinen hohen Außenhandelsüberschüssen würde darunter 
stark leiden – und hätte andererseits vom CO2-Grenzaus-
gleich kaum Vorteile zu gewärtigen. Deshalb ist es vor al-
lem (aber nicht nur) aus deutscher Sicht zu begrüßen, dass 
das Europäische Parlament im Juni 2022 den Vorschlag der 
Kommission zumindest vorläufi g abgelehnt hat.
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Abstract: The Carbon Border Adjustment Mechanism proposed by the European Commission will only be able to prevent part of car-
bon leakage. It will cause high costs and fail to create incentives for non-EU countries to lower their carbon emissions. The mechanism 
is not compatible with WTO principles and will cause trade confl icts from which Germany, due to its high export surpluses, will suff er 
most. Therefore, the proposal of the Commission should not be realised. Instead, to compensate for the competitive disadvantages of 
EU industry, the tried and proven system of allocating free ETS certifi cates should be continued.


